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#ST# Bundesbeschluss
über

den Voranschlag der schweizerischen Bundesbahnen
für das Jahr 1933.

(Vom 21. Dezember 1932.)

Die Bundesversammlung

der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht

des Berichtes und Antrages des Verwaltungsrates der schweizerischen
Bundesbahnen vom 10. Oktober 1932,

der Botschaft des Bundesrates vom 1. November 1982,

beschliesst :

Einziger Artikel.

Die folgenden Voranschläge der schweizerischen Bundesbahnen für das
Jahr 1988 werden genehmigt:

1. der Bauvoranschlag im Betrage von Fr. 52,327,900;
2. der Betriebsvoranschlag, abschheasend mit Fr. 858,019,200 Einnahmen

und mit Fr. 275,089,600 Ausgaben:
3. der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung, abschliessend mit

Fr. 107.073,000 Einnahmen und mit Fr. 152,647,000 Ausgaben;
4. der Voranschlag für den Kapitalbedarf im Betrage von Fr. 287,000,000.

Der Bundesrat wird ermächtigt, diesen Kapitalbedarf soweit nötig durch
Aufnahme von Anleihen zu decken.

Also beschlossen vom Ständerat,

B e r n , den 6. Dezember 1932.

Der Präsident: A. Laely.
Der Protokollführer: Leimgruber.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

B e r n , den 21. Dezember 1932.

Der Präsident: Dollfus.

Der Protokollführer : B. Bovet.

Bei der Beratung des Voranschlages der schweizerischen .Bundes-
bahnen für das Jahr 1933 hat der Nationalrat folgendes Postulat angenommen :

Der Bundesrat wird eingeladen, darüber zu berichten, ob nicht die
nachfolgenden Sanierungsvorschläge geprüft werden sollten:

1. Beschränkung der Bauausgaben auf das zur Aufrechterhaltung des
Verkehrs und der Betriebssicherheit unerlässlich Notwendige.

2. Anpassung des Elektrifikationsausbaues an die durch die wirtschaft-
liche und strategische Sicherstellung des Verkehrs bedingten Erfordernisse.

8. Wiederherstellung einer Verwaltungs- und Verantwortungsspitze.

D e r s c h w e i z e r i s c h e B u n d e s r a t besch l iess t :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses und des dazu-
gehörigen Postulates im Bundesblatt.

B e r n , den 21. Dezember 1932.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,

Der Vizekanzler:
Leimgruber.
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